
A b s e n d e r :

FDP-Fraktion im Rat der Stadt 21-17471
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Pilotprojekt: Monatshygiene kostenlos an vier Braunschweiger 
Schulen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.12.2021

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 27.01.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 08.02.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 15.02.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, an vier möglichst repräsentativen Schulen ein Pilotprojekt für 
kostenlose Periodenprodukte durchzuführen. Den Schülerinnen sollen dabei Monatsbinden 
kostenlos, diskret und leicht erreichbar (ohne nachfragen zu müssen) zur Verfügung gestellt 
werden. Die Projektdauer soll zwei Jahre betragen und mit dem Start des Schuljahres 
2022/23 beginnen. Nach der Evaluation am Ende der Pilotphase entscheidet die Politik über 
Ausweitung oder Abbruch des Angebots.   

Begründung: 
Von der Regelblutung überrascht zu werden, ohne dass Hygieneprodukte greifbar sind, ist 
unangenehm und kann besonders bei Schülerinnen dazu führen, dass sie die Schule zu 
ungünstigen Zeitpunkten verlassen müssen – etwa, um einzukaufen oder um zuhause die 
Kleidung zu wechseln. Die unkomplizierte Verfügbarkeit von Binden im Schulgebäude würde 
derlei vermeiden.
Ebenfalls problematisch ist Geldmangel, der dazu führt, dass Mädchen und Frauen sich 
entscheiden müssen, ob sie Essen oder Hygieneprodukte kaufen – man spricht hier von 
„Periodenarmut“. Dieser kann man begegnen, indem man entsprechende Produkte gratis zur 
Verfügung stellt, und zwar auf eine Weise, die die Nutzerin nicht stigmatisiert. 
Ein Pilotprojekt an vier Braunschweiger Schulen könnte zeigen, ob ein solches Angebot 
verantwortungsvoll genutzt würde. Für sinnvoll halten wir eine Schule pro Schulform, 
Schulen in urbaner Umgebung wie Einrichtungen in Außenbezirken, und auch eine gewisse 
Varianz der sozialen Milieus sollte gegeben sein. Denkbar wären etwa das 
Lessinggymnasium, die IGS Volkmarode, die Realschule Maschstraße und die Hauptschule 
Sophienstraße, allerdings steht es der Verwaltung frei, andere Einrichtungen zu wählen, 
sofern sie die Vielfalt der Braunschweiger Schullandschaft gut repräsentieren.
Aus der im September eingegangenen Antwort auf die Anfrage der FDP-Fraktion vom 
17.3.2021 (21-15556-01) geht hervor, dass eine Ausstattung aller Schulen und Hochschulen 
geschätzt rund 119.000 Euro pro Jahr kosten würde. Wie hoch die Kosten aber tatsächlich 
wären, die bei einem flächendecken Angebot in Braunschweig auf die Stadt zukämen, lässt 
sich erst nach Ende des Projekts seriös abschätzen.

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

21-17494
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Anpassung der Dynamisierung der Zuwendungen ab dem Jahr 2022
Organisationseinheit:
Dezernat V 
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:
13.01.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 27.01.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 03.02.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 08.02.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 15.02.2022 Ö

Beschluss:

1. Die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen im Sozial-, Jugend- Sport-, 
Kultur und Wissenschaftsbereich, deren Kostensteigerung nicht durch anderweitige 
Vereinbarungen geregelt sind, werden ab dem Haushaltsjahr 2022 gemäß der 
allgemeinen Kostenentwicklung im Personal- und Sachkostenbereich erhöht 
(dynamisiert), soweit es die aktuelle Haushaltslage zulässt.

2. Die Projektförderungen mit einer langen Laufzeit oder ohne zeitliche Begrenzung 
werden der institutionellen Förderung gleichgesetzt und in die Dynamisierung 
einbezogen. Projektförderungen sind im Kultur- und Wissenschaftsbereich 
entsprechend der hier gültigen Richtlinie in der Regel auf die Dauer eines 
Haushaltsjahres begrenzt. Die Projektförderungen, die im Haushalt gesondert 
ausgewiesen sind, werden ebenfalls in die Dynamisierung einbezogen.

3. Zudem werden die Zuwendungen für vorpflegerische Maßnahmen im Einzugsgebiet 
der Sozialstationen in die Dynamisierung aufgenommen, um dauerhaft die 
ursprünglich mit der Stadt Braunschweig vereinbarte Deckung von 80% der 
durchschnittlichen Personalkosten einer Sozialarbeiterstelle zu gewährleisten.

4. Der Zuschuss für Personal- und Sachkosten der Nachbarschaftshilfen wird 
regelmäßig so erhöht, dass dieser eine Dynamisierung zulässt. 

5. Die Dynamisierung erfolgt, sofern ausschließlich Personalkosten gefördert werden, 
unter Zugrundelegung der durchschnittlichen prozentualen Tarifsteigerungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der 
Kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) für die Jahre  2016 – 2020 von 
2,42 %.

Die Dynamisierung erfolgt, sofern ausschließlich Sachkosten gefördert werden, unter 
Zugrundelegung der durchschnittlichen prozentualen Steigerung des 
Verbraucherpreisindex für die Jahre 2016 – 2020 von 1,14 %. 

Die Dynamisierung bei Förderung von Personal- und Sachkosten erfolgt unter 
Zugrundelegung eines Mischwertes der durchschnittlichen prozentualen 
Tarifsteigerungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Bereich der 
Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) für die Jahre 2016 – 
2020 von 2,42 % und der durchschnittlichen prozentualen Steigerung des 
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Verbraucherpreisindex für die Jahre 2016 – 2020 von 1,14 %. 
Der Mischwert von 2,16 % setzt sich zusammen aus einem Anteil von 80 % 
Tarifsteigerung und 20 % Verbraucherpreisindex. 

Die ermittelten Dynamisierungsbeträge werden auf volle 100 € aufgerundet.

Die Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen Tarifsteigerungen und des 
durchschnittlichen Verbraucherpreisindex ist erstmalig zum Haushaltsjahr 2024 zu 
überprüfen und ggfs. anzupassen. Die Überprüfung soll zum Stichtag 31. März 2023 
erfolgen. Weitere bis zur Haushaltslesung bekanntwerdende Tarifabschlüsse und 
Änderungen beim Verbraucherpreisindex bleiben unberücksichtigt. 

6. Der Rat der Stadt Braunschweig ist über das Ergebnis in Form einer Mitteilung zu 
unterrichten. Die Zuwendungsempfänger sind über die Entwicklung zu unterrichten.

7. Die Dynamisierung erfolgt auch dann, wenn durch Beschluss des Rates eine 
Erhöhung der Zuschüsse aus anderen Sachgründen, wie z.B. eine 
Angebotsausweitung aufgrund erhöhter Nachfrage, erfolgt ist.

8. Die Anhebung erfolgt auf Grundlage der zur Erstellung des Haushaltsentwurfs 
letztbekannten Ist-Zahlen bzw. Plan-Zahlen und Vorgabewerte. 

9. Es werden die Veröffentlichungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes 
Niedersachsen zur tariflichen Steigerung im TVöD für die Dynamisierung der 
Zuwendungen zugrunde gelegt.

10. Im Rahmen der Dynamisierung ist eine Vollfinanzierung auszuschließen. Die 
Zuwendungsempfänger haben Eigenmittel im angemessenen Umfang einzubringen.

11. Die Beschlussvorlage und das Abstimmergebnis der Vorberatung im Ausschuss für  
            Soziales und Gesundheit wird dem Jugendhilfeausschuss, dem Ausschuss für Kultur
            und Wissenschaft und dem Sportausschuss zur Kenntnis übersandt.

Sachverhalt:

Zum Jahr 2018 wurde das bisherige Verfahren zur Dynamisierung der Zuwendungen vom
Rat der Stadt Braunschweig beschlossen.

In der praktischen Anwendung bemängelt die Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger
Wohlfahrtsverbände (AGW) das Verfahren dahingehend, dass die Berechnung und damit die
Erhöhung als unzureichend angesehen werden. 

Abhängig vom Zeitpunkt der Tarifabschlüsse bleiben beim bisherigen Verfahren zur 
Berechnung der Dynamisierung Tariferhöhungen teilweise unberücksichtigt. So stand z. B. 
der Tarifabschluss 2021 zum Zeitpunkt der Planung noch nicht fest, so dass die 
letztbekannte Tarifsteigerung als Grundlage der Dynamisierung herangezogen wurde. Hier 
liegt rechnerisch eine Differenz von 0,34 % vor. Je nach Förderhöhe kann das bis zu einige 
hundert Euro Differenz bedeuten, für die betroffenen Zuwendungsempfänger ist 
diesbezüglich keine Planungssicherheit gegeben. 

Für 2022 steht bereits die nächste Tariferhöhung fest, so dass die Tariferhöhung 2021 
erneut keine Berücksichtigung findet.

Um die sich rechnerisch ergebenen Abweichungen abzufedern und annähernd
Planungssicherheit zu bieten, wurde von FB 50 in Abstimmung mit den FB 41, 51 und 67 ein
verändertes Verfahren zur Dynamisierung erarbeitet. 
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Das vorgeschlagene Verfahren bietet den Zuwendungsempfängern eine verlässliche 
Grundlage, soweit nicht der Vorbehalt unter Ziffer 1 dieses Beschlusses greift. 

Die Neuregelung sieht vor, die Durchschnittssätze im Rahmen der Dynamisierung für einen 
längeren Zeitraum festzulegen und wie folgt zu unterteilen:

1. ausschließlich Personalkosten
(Zugrundelegung der durchschnittlichen prozentualen Tarifsteigerungen des TVöD-VKA von
2016-2020 i. H. v. 2,42%)

2. ausschließlich Sachkosten
(Zugrundelegung der durchschnittlichen prozentualen Steigerung des Verbraucherpreisindex
für die Jahre 2016-2020 i. H. v. 1,4%)

3. Mischwert aus Personal- und Sachkosten
(Zugrundelegung eines Mischwertes der durchschnittlichen prozentualen Tarifsteigerung des
TVöD-VKA i. H. v. 2,42 % anteilig zu 80% und der durchschnittlichen prozentualen
Steigerung des Verbraucherpreisindex i. H. v. 1,14 % anteilig zu 20% jeweils für die Jahre
2016-2020 = 2,16%)

Hinsichtlich der Berechnung der Durchschnittssätze wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Erhöhungsbeträge der Dynamisierung nach dem 
alten und neuen Verfahren dargestellt.

FB Zuwendungen 
Ansatz 2021

Erhöhung 
auf Grund 
Vertrag

Dynamisierung 
altes 
Verfahren

Dynamisierung 
neues 
Verfahren

50 5.551.070,00 26.700,00 80.500,00 98.000,00

51 2.901.145,00 0,00 51.800,00 63.100,00
67 1.646.700,00 0,00 29.640,60 36.718,00
41 2.222.980,00 0,00 40.013,64 47.459,60
Gesamt 
aufgerundet 
auf volle 
100

12.321.900,00 26.700,00 202.000,00 245.300,00

Die erforderlichen Haushaltsansätze für die Dynamisierung nach dem nun vorgeschlagenen 
Verfahren sind im Haushaltsentwurf 2022 bzw. im Rahmen der Ansatzveränderungen bereits 
berücksichtigt.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Anlage 1 Berechnung der Durchschnittssätze
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Anlage 1 

 
Berechnung der Durchschnittssätze 
 
1. Verbraucherpreisindex 
 
Es wird für die Berechnung die Inflation der Verbraucherpreise für einen Zeitraum von 5 
Jahren zu Grunde gelegt. Für den Zeitraum (2016 bis 2020) liegt die durchschnittliche 
Steigerung bei 1,14 % 
 
 

Jahr Verbraucherpreisindex 
Veränderung zum 

Vorjahr 
in (%) 

2015 100 0,5 
2016 100,5 0,5 
2017 102 1,5 
2018 103,8 1,8 
2019 105,3 1,4 
2020 105,8 0,5 

   
   

 Durchschnittliche jährliche 
Steigerung 2016 - 2020 (in %) 1,14 

 
2. Tarifsteigerung 
 
Es wird für die Berechnung ein Durchschnittswert der Tarifsteigerung nach TVöD für den 
Zeitraum 2016 - 2020 zugrunde gelegt. 
 
Nachstehend ist die Entwicklung der Tarifsteigerung TVöD dargestellt. 
 

Jahr Steigerung (durchschnittlich, in 
%) 

2011 1,1 
2012 3,5 
2013 2,8 
2014 3 
2015 2,4 
2016 2,4 
2017 2,35 
2018 3,19 

2019 3,09 

2020 1,06 
  

Durchschnitt 2016 - 
2020 (in %) 2,42 
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3. Mischkalkulation (Tarifsteigerung 80 %/ Verbraucherpreisindex 20 %) 
 
Im Rahmen der Mischkalkulation beträgt der  % 
 
durchschn. Tarifsteigerung (2,42 %) davon 80 %  = 1,936 % 
durchschn. Verbraucherpreisindex (1,14 %)  davon 20 % = 0,228 % 
durchschn. Mischwert     = 2,164 % 
 
gerundet       = 2,16 % 
 
Das Verhältnis von 80 % Personalkosten zu 20 % Sachkosten wurde anhand von 10 
Zuwendungsvorgängen ermittelt. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-17576
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Umsetzung des Konzeptes "Einrichtung einer Beratungsstelle für 
Prostituierte in Braunschweig"
Organisationseinheit:
Dezernat V 
50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:
19.01.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 27.01.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 03.03.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 22.03.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 29.03.2022 Ö

Beschluss:
Die Umsetzung des vom Rat beschlossenen Konzeptes für eine Anlaufstelle für Prostituierte 
in Braunschweig vom 05.10.2021 soll durch den Caritasverband Braunschweig e. V. 
erfolgen. Auf Grundlage seines Antrags vom 30.11.2021 wird eine jährliche Zuwendung i. H. 
v. bis zu 302.900,- € als Vollfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung gewährt. Die 
Zuwendung unterliegt der Dynamisierung. Darüber hinaus wird eine einmalige Zuwendung 
als Anschubfinanzierung i. H. v. bis zu 25.000,- € gewährt (teilweise als 
Investitionskostenzuschuss).

Sachverhalt:
Mit Ratsbeschluss vom 05.10.2021 (Drucksache 21-16936) wurde das Konzept für eine 
„Anlaufstelle für Prostituierte in Braunschweig“ beschlossen. Auf dieser Grundlage 
bekundeten der AWO Bezirksverband Braunschweig e. V. (AWO) und der Caritasverband 
Braunschweig e. V. (Caritas) das Interesse an der Übernahme der Trägerschaft und stellten 
entsprechende Zuwendungsanträge. Die Anträge sind als Anlage beigefügt, ebenso die 
„Ergänzungen zum Antrag“ der AWO sowie Fotos der Räumlichkeiten der Caritas.

Die Konzepte der AWO und der Caritas entsprechen in vielen Aspekten dem beschlossenen 
Konzept. In folgenden Punkten unterscheiden sie sich davon: 1. Personal, 2. medizinische 
Untersuchungen, 3. Räumlichkeiten und 4. Kosten:

1. Personal
Das beschlossene Konzept sieht vor: 3 VZÄ (davon mindestens eine Stelle Sozialarbeit), 
Muttersprachlerinnen wünschenswert, gerne auch Aussteigerinnen als Sozialassistentinnen 
(=Quereinsteigerinnen) sowie zur Unterstützung der Beratungsarbeit, für den offenen 
Bereich und Organisation von Terminen und Veranstaltungen je eine 0,5 Stelle 
Verwaltungskraft und eine 0,5 Stelle Hauswirtschaftskraft. Die für erforderlich gehaltene 
Personalausstattung stellt sich wie folgt dar:
1,5 VZÄ Sozialarbeit
1,5 VZÄ Sozialassistenz
0,5 VZÄ Verwaltung
0,5 VZÄ Hauswirtschaftliche Dienste

In Summe ergibt dies 4 VZÄ und geschätzte Personalkosten i. H. v. 230.000,- €.
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Beide Antragsteller vergüten ihre Mitarbeiter entsprechend der Tarifverträge der AWO und 
der Caritas.

Die AWO schreibt in ihrem Antrag „Für die Angebote Streetwork, Anlaufstelle, psychosoziale 
Beratung und Prävention sind Mitarbeiter*innen mit der Qualifikation der Sozialen Arbeit 
notwendig. Zu Koordination und Leitung ist davon eine halbe Stelle als Einrichtungsleitung 
vorgesehen. Die Ausgestaltung der Beratungsstelle mit drei Fachkräften in Vollzeit 
ermöglicht eine gewissenhafte und professionelle Anleitung und Begleitung von 
(Berufs-)Praktikant*innen, Ehrenamtlichen und Honorarkräften z. B. Muttersprachler*innen, 
die Sprachbarrieren überwinden und Beratungssituationen unterstützen können“ (siehe 3.5. 
des Antrags).
Die AWO verzichtet auf die ½ Stelle Hauswirtschaft, stattdessen sind Kosten für die 
Reinigung durch die AWO-Gesellschaft AWS – Wirtschaftsdienste & Service GmbH 
berücksichtigt worden (siehe „sonstiges Personal“). 
Hier vorgesehene Stellen: 3 VZÄ Sozialarbeit
 0,5 VZÄ Verwaltung

In Summe ergibt dies 3,5 VZÄ und Personalkosten für diese Stellen i. H. v. 224.492,- €.

Die Caritas führt in ihrem Antrag aus: „Für die Leitung der Anlaufstelle gibt es eine 
Interessentin mit einem hohen Erfahrungshintergrund in der Arbeit mit Frauen in der 
Prostitution. Die Caritas beabsichtigt die Leitungsstelle direkt in der Anlaufstelle einzurichten, 
um eine bestmögliche Unterstützung zu bieten und die Anlaufstelle gemeinsam mit den dort 
tätigen Mitarbeiter*innen aufzubauen. Zu diesem Zweck haben wir in der Kostenkalkulation 
einen Anteil von 0,25 VZÄ mit aufgenommen“ (siehe 2.8. des Antrags). Mit einer 
Aussteigerin ist die Caritas im Kontakt, die sich mittlerweile eine sozialpädagogische 
Qualifikation erarbeitet hat. Darüber hinaus beinhaltet der Antrag der Caritas entsprechend 
dem beschlossenen Konzept ½ Stelle Hauswirtschaft.
Hier vorgesehene Stellen: 0,25 VZÄ Sozialarbeit (Leitung)
 1,5 VZÄ Sozialarbeit
 1,5 VZÄ Sozialassistenz 
 0,5 VZÄ Verwaltung 
 0,5 VZÄ Hauswirtschaftliche Dienste (überwiegend für die    
Reinigung)

In Summe ergibt dies 4,25 VZÄ und Personalkosten für diese Stellen i. H. v. 256.400,- €.

Fazit: Die Qualifikation des geplanten Personals bei der AWO ist höher angesetzt als im 
beschlossenen Konzept vorgesehen, aber mit der Erläuterung, dass auch auf der Straße/in 
den Wohnungen schon psychosoziale Beratung stattfindet, ist dies ein Argument. Es versetzt 
die Fachkräfte darüber hinaus in die Lage, sich problemlos zu vertreten. Die 
Personalplanung der Caritas übersteigt die geschätzten Personalkosten, was maßgeblich 
auf die zusätzliche 0,25 VZÄ für die Leitungsfunktion zurückzuführen ist (ca. 21.000,- €). Im 
Rahmen des Zuwendungsverfahrens wird der Personalbedarf noch einmal genau mit dem 
Zuwendungsnehmer erörtert.

2. Räumlichkeiten
Das Konzept sieht vor, dass die Anlaufstelle folgende Kriterien erfüllen soll: Fußläufige 
Entfernung zur Bruchstraße, Bereich für das offene Angebot, ergänzt durch Büro-, 
Untersuchungs-, Schulungs-/ Besprechungs- und Beratungsräume, WCs; kostenfreie 
Nutzung der Besprechungs- und Beratungsräume sowie des offenen Bereiches durch 
andere Beratungsstellen/Behörden.

Die AWO sieht vor, eine Wohnung in der Nähe der Bruchstraße für die Anlaufstelle zu 
suchen und anzumieten. Ein extra Raum für medizinische Untersuchungen ist nicht 
eingeplant. Die kostenfreie Nutzung durch andere Stellen wird als sinnvoll erachtet.
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Die Caritas hat die Möglichkeit, Räumlichkeiten in der Nähe der Bruchstraße (Leopoldstraße) 
zu mieten (siehe Skizze innerhalb des Antrags). Seitens des Vermieters wurde die 
Zustimmung für eine mögliche Nutzung als Anlaufstelle für Prostituierte zugesagt. 
Es gibt einen medizinischen Untersuchungsraum mit einem eigenen, angrenzenden 
Badezimmer, einen Schulungsraum sowie einen Innenhof/Garten (siehe Anlage mit Fotos).

Fazit: Die Räumlichkeiten der Caritas erfüllen alle Aspekte des vom Rat beschlossenen 
Konzeptes. Die Lage der Räume scheint sehr günstig, ggf. ist die Aufteilung noch mehr dem 
Bedarf anzupassen (z. B. könnte ein weiterer Raum als Beratungsraum abgeteilt werden). 
Der Eingangsbereich des Gebäudes ist gut wahrnehmbar und einzusehen, womit eine Art 
öffentliche Kontrolle einhergeht. Dies bietet den Prostituierten wie den Mitarbeitenden einen 
gewissen Schutz. Die AWO beabsichtigt, eine Wohnung anzumieten. Problematisch 
erscheint hier, dass noch nicht klar ist, ob eine Wohnung in geeigneter Größe und Lage 
gefunden werden kann, was eine Nutzung durch andere Stellen ggf. schwierig machen 
könnte. Das Gesundheitsamt hat großes Interesse daran, die Räumlichkeiten der 
Anlaufstelle ebenfalls mitzunutzen. Darüber hinaus stellt der Betrieb einer Anlaufstelle in 
einer Mietwohnung die Nachbarn vor besondere Herausforderungen (Akzeptanz von 
Prostitution, ggf. Drogenproblematik, ungewollte Kontakte im Hausflur etc.).

3. Medizinische Untersuchungen
Das beschlossene Konzept sieht vor, dass ein gut zu reinigender, desinfizierbarer 
Untersuchungsraum mit einer medizinischen Liege, Raumteiler zum Ausziehen mit 
Garderobe und Stuhl, einem Tisch und vier Stühlen und wenn möglich, einem 
gynäkologischen Untersuchungsstuhl vorgehalten wird.

Die AWO plant keine Räume zur Durchführung medizinischer Untersuchungen ein. Sie 
schreibt dazu in ihrem Antrag: „Eine Beratungsstelle sollte keine Arztpraxis ersetzen. Die 
Vorhaltung eines Untersuchungsraumes und medizinisch notwendiger Produkte z. B. 
Gynäkologenstuhl wäre im Hinblick auf die Anschaffung und Wartung wirtschaftlich 
unverhältnismäßig.“ Denkbar sei die Nutzung einer mobilen Massageliege mit verstellbaren 
Beinhalterungen in einem nicht einsehbaren Büro (vgl. 3.3.3 der Ergänzungen zum Antrag). 
Die AWO erläutert, dass sie für die Prostituierten Arzttermine organisieren wolle. „Eine 
Kooperation mit dem Gesundheitsamt oder die Gewinnung ehrenamtlicher Gynäkolog*innen 
ist angestrebt.“ „Es kann auch hilfreich sein, im Streetworkangebot die medizinische 
Versorgung durch eine Ärztin einzubinden.“ (vgl. 3.3.1 des Antrags und 3.3.3 der 
Ergänzungen zum Antrag).

Die Räumlichkeiten der Caritas verfügen über einen Untersuchungsraum mit angrenzendem 
Badezimmer. Der Untersuchungsraum soll analog zum beschlossenen Konzept ausgestattet 
werden. Die Caritas führt in ihrem Antrag aus, dass das Angebot einer medizinischen 
Untersuchung als Türöffner für weitere Gespräche und die Beratung gesehen werde. Die 
Beteiligung ehrenamtlicher Medizinerinnen und Mediziner sei geplant (Malteser).

Fazit: Ob es in einer angemieteten Wohnung - wie es die AWO vorsieht - die Möglichkeit 
gibt, einen Untersuchungsraum einzurichten, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Darüber 
hinaus beabsichtigt die AWO nicht, die dafür notwendige medizinische Ausstattung 
vorzuhalten. Das Konzept zur Anlaufstelle sieht jedoch einen Untersuchungsraum vor. Die 
Möglichkeit, dort auch medizinische Untersuchungen in einem ausgestatteten Raum 
vornehmen zu können, wäre zudem auch für die Tätigkeit des Gesundheitsamtes sehr 
hilfreich. Die Caritas entspricht hier dem Konzept. Vor dem Hintergrund, dass die 
Prostituierten häufig keine Krankenversicherung haben und der Bedarf an medizinischen 
Untersuchungen hoch ist, erscheint der Ansatzpunkt der Caritas sinnvoll, das Angebot einer 
medizinischen Untersuchung als Türöffner für weitere Gespräche und die Beratung zu 
nutzen. Die Zusammenarbeit mit den Maltesern, um medizinische Untersuchungen 
anzubieten, würde Prostituierten in prekären Lebenssituationen weiterhelfen.
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4. Kosten
Das Konzept ging im Rahmen einer Schätzung von mind. 250.000,- € Gesamtkosten aus, 
wobei in dieser Zahl lediglich die Personalkosten und die Mietkosten enthalten waren. 
Eigenmittel in einer noch festzulegenden Höhe sollen eingebracht werden. Weder die AWO 
noch die Caritas weisen Eigen- oder Drittmittel aus. 
Etwaige Einnahmen aus Bußgeldern o. a. sind in geringem Umfang zu erwarten und können 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Die laufenden, jährlichen Kosten für die Anlaufstelle betragen bei der AWO 317.795,- € 
(abzüglich der Abschreibungen von 4.865,- € ergeben sich 312.930,- €) und bei der Caritas 
302.900,- € (ohne Abschreibungen). Bei Betrachtung der geplanten Gesamtkosten ergibt 
sich hier, dass die Caritas ca. 10.000,- € weniger veranschlagt, als die AWO.

Die Kosten für die Erstausstattung betragen bei der AWO 27.850,- € und bei der Caritas 
25.000,- €.

Die vorgelegten Kosten- und Finanzierungspläne entsprechen im Grunde dem 
beschlossenen Konzept. Markante Differenzen zwischen den Plänen der beiden 
Antragsteller sind hier aufgeführt:

AWO Caritas
Honorarkräfte / Honorare 3.708,- € 12.000,- €
Fortbildung 606,- € 2.500,- €
Lebensmittel 6.000,- € 2.500,- € (in Sachkosten/

Büromaterial/Infomaterial)
Verwaltungskostenumlage 30.000,- € (Overheadkosten

des Bezirksverbandes)
keine

Instandhaltungen 5.200,- € 500,- €
AFA Anlage- und
Umlaufvermögen

4.865,- € keine

Im Rahmen des Zuwendungsverfahrens wird mit dem Zuwendungsnehmer erörtert, ob 
Eigen- bzw. Drittmittel eingebracht werden können.

Zur Haushaltslesung hat die Verwaltung bereits Zuwendungsmittel i. H. v. 300.000,00 € zum 
Haushalt 2022 angemeldet. Da die Arbeit der Anlaufstelle frühestens nach positivem 
Ratsbeschluss im Rahmen eines vorzeitigen Maßnahmebeginns aufgenommen werden 
kann, werden die bisher eingeplanten Mittel als ausreichend betrachtet.

Fazit/Verwaltungsempfehlung:
Unabhängig davon welche Einrichtung die Trägerschaft für die Beratungsstelle übernimmt, 
ist es wichtig, dass der künftige Träger insbesondere mit dem Gesundheitsamt in enger 
Absprache tätig sein wird, aber auch mit dem Runden Tisch Sexarbeit, anderen 
Fachberatungsstellen (Solwodi, Phoenix, Aidshilfe, Migrationsberatung, Ordnungsamt, 
Polizei um nur einige zu nennen). Im Fokus der Beratungsstelle sollte das Netzwerken 
stehen: Verzahnen mit Sozial-, Arbeits- und Finanzverwaltung, ggf. Polizei, begleiten der 
Frauen zu Stellen, die mit den besonderen Problemlagen Erfahrungen haben. Die 
Zuständigkeiten sind klar zu definieren, ggf. sind Kooperationsverträge abzuschließen, um 
Umfang und Ausgestaltung der Zusammenarbeit schriftlich zu fixieren. Dabei ist auf die 
Abgrenzung zwischen den von der Stadt durchzuführenden, gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgaben gem. IfSG und ProSchG sowie Belehrungen zu STI (sexuell übertragbare 
Infektionen) im Rahmen der Gewerbeanmeldung und den Aufgaben der Anlaufstelle zu 
achten, die die anderen, psychosozialen Probleme der Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen 
umfasst.

Beide Antragsteller sind geeignet, eine Anlaufstelle für Prostituierte umzusetzen. 
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Der vorgelegte Antrag der Caritas entspricht jedoch insofern mehr dem vom Rat 
beschlossenen Konzept, als dass die vorhandenen Räumlichkeiten geeigneter erscheinen 
(siehe Ausführungen zu „Räumlichkeiten“). Auch sind medizinische Untersuchungen hier in 
einem separaten Untersuchungsraum möglich und es steht ein Schulungsraum zur 
Verfügung. 
Zwar übersteigt die vorgesehene Personalausstattung das beschlossene Konzept um eine 
0,25-Stelle für die Leitungsfunktion. Die Ausführungen der Caritas hierzu sind aber 
nachvollziehbar und insbesondere vor dem finanziellen Hintergrund akzeptabel. Sofern der 
Caritas die Zuwendung gewährt werden soll, wird im Rahmen des Zuwendungsverfahrens im 
Hinblick auf das beschlossene Konzept die Notwendigkeit des erhöhten Personalbedarfs 
noch einmal erörtert. 
Die Caritas kalkuliert für die Umsetzung des Konzeptes ca. 10.000,- € geringere 
Gesamtkosten ein, als die AWO.
Aus diesen Gründen empfiehlt die Verwaltung die Umsetzung des Konzeptes durch den 
Caritasverband Braunschweig e. V. und spricht sich für eine entsprechende Förderung aus.

Dr. Arbogast

Anlage/n:
Anlage 1 Antrag AWO 

Anlage 2 „Ergänzungen zum Antrag“ (AWO)

Anlage 3 Antrag Caritas

Anlage 4 Fotos der Räumlichkeiten (Caritas)
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Anlage 4 

Anlage zum Antrag der Caritas (Fotos der Räumlichkeiten) 
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Anlage 4 
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Anlage 4 

Separater Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Küche 
 

 
 
Innenhof, links der Schulungsraum 
 

 
 
Rechts der Eingang zur Behandlungsraum 
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Anlage 4 

Küche 
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Anlage 4 

 

 
 
Separater Eingang der EUTB 
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Anlage 4 

Behandlungsraum mit Duschbad und Toilette 
 

 
 
 
Innenhof 
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Anlage 4 

Duschbad 
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A b s e n d e r :

FDP-Fraktion im Rat der Stadt 21-17470
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstand Still- und Wickelräume
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.12.2021

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Beantwortung) 27.01.2022 Ö

Sachverhalt:

In der Ratssitzung vom 24.3.2020 hat der Rat beschlossen, Still- und Wickelräume in 
Gebäuden der städtischen Verwaltung einzurichten und durch Ausschilderung und Vermerk 
auf der städtischen Webseite auffindbar zu machen. Auf der Karte unter 
https://www.braunschweig.de/leben/innenstadt/service/wickelraeume.php ist bisher aber 
bspw. für das Rathaus noch nichts verzeichnet. Wir fragen die Verwaltung:

Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung?

-          Wie viele Still-, bzw. Wickelmöglichkeiten sind seitdem neu geschaffen worden?

-          Wie viele sind noch geplant?

-          Wann sollen Ausschilderung und Karteneinträge folgen?

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 22-17734
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Intensivbetten im Städtischen Klinikum
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
13.01.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Beantwortung) 27.01.2022 Ö

Sachverhalt:

Der MDR ging in einer Fernsehreportage am 6. Dezember des vergangenen Jahres der 
Frage nach, ob die Anzahl der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern seit Beginn der 
Corona-Pandemie gesunken sei und welche Gründe es dafür gäbe. Im Bericht wurde ein 
starkes Absinken der Anzahl der Intensivbetten bestätigt und als Gründe dafür unter 
anderem genannt, dass die von der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) geführte Statistik der Bettenzahlen seit Pandemiebeginn mehrfach 
bereinigt wurde, z. B. indem Notfallbetten anfangs mitgezählt wurden, nun aber in einer extra 
Kategorie erschienen, und als Intensivbetten nur noch Betten zählten, zu denen es Räume, 
Geräte und Personal gebe, Corona personalintensiver sei als andere Erkrankungen und 
dadurch Personal von anderen Intensivbetten abgezogen würde, diese also aus der Statistik 
fielen.

Andererseits habe der Bundesrechnungshof auf mögliche Mitnahmeeffekte aufgrund der 
Ausgleichszahlungen des Bundes für freigehaltene Intensivbetten hingewiesen. Vorwürfe in 
dieser Richtung ließen sich allerdings nicht bestätigen. Quelle: 
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/intensivbetten-reduzierung-
gruende100.html (zuletzt eingesehen: 05.01.2022, 10.40 Uhr)

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 

1. Wie hat sich die Anzahl der verfügbaren (und betreibbaren) Intensivbetten vor (in 2019) 
und im Verlaufe der SARS-Cov-2-Pandemie im Braunschweiger Klinikum entwickelt (inkl. 
Auslastung und Anteil von Covid-19-Patienten)?

2. Hat das Klinikum Braunschweig im Verlaufe der Pandemie Ausgleichszahlungen im 
Zusammenhang mit Intensivbetten für Covid-19-Patienten erhalten bzw. beantragt?

3. Welche Konsequenzen aus den Erfahrungen in der Pandemie können zum jetzigen Stand 
für die Intensivmedizin, aber auch für die anderen Bereiche im Klinikum Braunschweig 
gezogen werden (Anforderungen an Räume, Geräte, Personal – inkl. 
Vorsorgemaßnahmen)? 
 

Anlagen:
keine 
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A b s e n d e r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 22-17735
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Ausstattung mit Defibrillatoren im Stadtgebiet
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
13.01.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Beantwortung) 27.01.2022 Ö

Sachverhalt:

Herzrhythmusstörungen, die zum plötzlichen Herztod führen können, sind meist 
unvorhersehbar und können auch bei scheinbar gesunden Menschen eintreten. Die 
Überlebenschancen in solch einem Fall sinken ohne den Einsatz eines Defibrillators rapide. 
Verpflichtend ist die Ausstattung mit Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden nicht, doch man 
kann mit ihnen nicht nur den eigenen städtischen Mitarbeitern, sondern auch Besuchern und 
anderen Hilfesuchenden im Ernstfall das Leben retten.

Erst kürzlich kam es in Braunschweig im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Zwischenfall, 
bei dem ein automatischer externer Defibrillator (AED) sehr hilfreich gewesen wäre. Da die 
heutigen AED selbsterklärend sind, sind sie auch von Laien problemlos anwendbar. Sie sind 
leicht und intuitiv zu bedienen, sodass sie jeder einsetzen und die Zeit bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes genutzt werden kann, um Leben zu retten.

Ein Defibrillator bietet den Menschen, die sich in dessen Umgebung aufhalten, Sicherheit. 
Darum ist es sinnvoll, öffentliche Plätze, Parks sowie viele städtische Gebäude, Sporthallen- 
und -stätten mit Defibrillatoren auszustatten. Eine wertvolle Maßnahme, denn bei der 
Wiederbelebung zählt jede Minute. Die Stadt Braunschweig hat damit einen großen Einfluss 
auf das Sicherheitsgefühl und damit auf die Lebensqualität ihrer Einwohner und auch auf die 
der Besucher unserer Stadt.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wie viele Defibrillatoren sind zurzeit in städtischen Einrichtungen installiert?

2. Wie ist der Verteilungsstatus der Defibrillatoren bezogen auf das Stadtgebiet (Ortsteile)?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, sogenannte Hot Spots, wie stark besuchte 
Plätze und stark frequentierte städtische Gebäude, mit AED auszustatten, um insbesondere 
das Leben der Bürger und Besucher zu schützen und Leben zu retten? 
 

Anlagen:
keine 
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt 22-17752
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Fortschritt der Boosterimpfungen in Braunschweig
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.01.2022

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Beantwortung) 27.01.2022 Ö

Sachverhalt:

Zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie, besonders der neuen Omikron Variante, 
ist sowohl nach der herrschenden wissenschaftlichen als auch nach der politischen Meinung 
eine hohe Impfquote entscheidend. Die dritte Impfung, die sogenannte Boosterimpfung, ist 
also ein wichtiger Schritt, um die Hospitalisierungsrate und damit die Sterblichkeit gering zu 
halten. Weiterhin geht es auch darum, massenhafte leichtere Erkrankungen zu verhindern. 
Mit einer hohen Erkrankungsrate könnten in der Folge wichtige Betriebe zur Versorgung der 
Bevölkerung lahm gelegt werden. 

Leider haben wir nun feststellen müssen, dass Braunschweig mit 23% (Stand 15.12.21) bei 
der Boosterimpfung unter dem Schnitt Niedersachsens mit 28,5% liegt.

Die BIBS-Fraktion stellt deshalb die Fragen:

1. Wie ist dieser Unterschied zu erklären?
2. Wie plant Braunschweig diesen Rückstand bei den Boosterimpfungen aufzuholen?

Anlagen:
keine
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